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 Alteisensammlung  

FF Kopfing  

 18.  Oktober 2025, 08:00 Uhr  

 gesamtes Ortsgebiet  

 

 
 

 

 

 Digital überall: Klicks und Tricks  

L(i)ebenswertes Kopfing  

 31. Oktober 2025, 14:00 Uhr  

 Im Bründlhof  

 

 

 
 Herbstkonzert  

Musikverein Kopfing  

 15. November 2025, 20:00 Uhr  

 Turnsaal - Mittelschule  

 

 

 

 

 Kopfinger Advent mit Adventsingen  

 Kulturausschuss | Klangviertel  

 20. ð 21. Dezember 2025,  16:00  Uhr  

 Parkplatz Gemeindeamt  
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Parteienverkehr - Gemeindeamt: 
 

Montag:  07:30 ï 12:00 Uhr 

Dienstag:  07:30 ï 12:00 und 13:00 ï 17:30 Uhr 

Mittwoch: 07:30 ï 12:00 Uhr 

Donnerstag: 07:30 ï 12:00 und 13:00 ï 17:30 Uhr 

Freitag: 07:30 ï 12:00 Uhr 
 

Sprechstunden des Bürgermeisters (im 

Bürgermeisterbüro): 
 

Montag - Freitag: nach Vereinbarung 
 

Brauereigarnituren-Verleih:  

 

Ausgabe (FR 08:00 ï 09:00 Uhr) und Rücknahme (MO 08:00 

ï 09:00 Uhr) durch Gemeindearbeiter beim Bauhof 
 

Geschirr-Verleih: 

Ausgabe und Rücknahme durch Siedlerverein  

(0650 99 48 783): MO - FR: 08:00 - 08:15, 13:00 - 13:15 Uhr,  

18:00 - 18:15 Uhr 

SA: 08:00 - 08:15 Uhr, 12:00 - 12:15 Uhr 

bei den Schulgaragen 
 

http://www.kopfing.at/
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Mitteilungen des Bürgermeisters 
 

 

 

 
 

Liebe Kopfingerinnen und Kopfinger, 
 

der Sommer und die Urlaubszeit sind wieder vorbei. So 

dürfen wir als Gemeinde auf eine Zeit zurückschauen, 

in der wir viele Feste gefeiert haben. Besonders stolz 

bin ich auf alle, die bei der 900-Jahrfeier mitgeholfen 

und mitgewirkt haben, damit wir so ein tolles und 

gelungenes Fest feiern konnten. Ein großes Lob muss 

ich vor allem der FF Engertsberg und der Union Josko 

Kopfing aussprechen. Die beiden Vereine haben in 

unzähligen Stunden das Festwochenende geplant und 

mitgestaltet. Ein Dankeschön ist auch denen zu sagen, 

die am Sonntag beim Fest mitgewirkt haben, so wie bei 

all denen, die beim Festzug mitgegangen sind. 
 

Im Zuge der 900-Jahrfeier wurde auch ein Buch 

vorgestellt, in dem die Geschichte von 900 Jahren 

Kopfing aufgearbeitet wurde. Unter dem Titel Ă900 

Jahre Kopfing, Die Geschichte der Pfarreñ hat 

Konsulent Johann Klaffenböck die Geschichte von 

Kopfing aufgearbeitet und nach jahrelanger Recherche 

und Suche nach Urkunden und Dokumenten über 

Kopfing dann in diesem Werk festgehalten. Für diese 

Arbeit möchte ich mich bei ihm noch einmal sehr 

herzlich bedanken und kann nur jedem empfehlen, 

dieses Buch zu lesen. 

 

Mit Beginn der Sommerferien wurde unser neuer 

Märchen- und Sagenweg unter dem Namen ĂKopfinger 

Sternenpfad der Fantasieñ mit den Kindern des 

Kindergartens und der Volks- und Mittelschule 

eröffnet. Geplant und aufgebaut wurde der Weg von 

unserem Verein ĂL(i)ebenswertes Kopfingñ und den 

Kindern unserer Bildungseinrichtungen, die Bilder und 

Modelle gestalteten. Ich möchte mich noch einmal bei 

allen bedanken, die bei diesem Projekt mitgewirkt 

haben. 

 

Im Mai haben die Bauarbeiten für den neuen 

Wohnblock der Wohnungsgenossenschaft Familie 

begonnen. Die Fertigstellung ist für nächstes Jahr 

geplant. Mehrere Wohnungen sind schon vorreserviert! 

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, bei Bedarf am 

Gemeindeamt eine Vorreservierung zu tätigen. 

 

Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres musste eine 

Erweiterung des Kindergartens erfolgen. Mit Beschluss 

vom 12.09.2025 hat die Gemeinde und der 

Kindergartenbetreiber die Erweiterung durch eine 

Containerlösung beschlossen. 

 

Ich darf allen einen schönen Herbst zum Wandern und 

Spazieren in Kopfing wünschen!! 
 

 

 

 

Schöne Grüße euer Bürgermeister 
 

 

 

 

Bernhard Schasching
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Grillerei mit Bürgermeister zum Schulabschluss & zur Eröffnung des Sternenpfades 
 

Im Juli 2025 wurde der Märchenweg ĂKopfinger Sternenpfad der Fantasieñ, initiiert vom Verein ĂL(i)ebenswertes 

Kopfingñ feierlich eröffnet. 

Dazu gab es eine Grillerei für alle, die zur Entstehung dieses Projektes beigetragen haben. 
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Informationen des Gemeindeamtes 
 

Bauverhandlungstermine 
 

Mittwoch, 24. September 2025 

Mittwoch, 19. November 2025     Mittwoch, 17. Dezember 2025 
 

Gewerberechtliche Betriebsanlagenverfahren 
 

¶ Mittwoch, 08.10.2025 

¶ Mittwoch, 05.11.2025 

¶ Mittwoch, 03.12.2025 
 

Jeweils von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr im 

Besprechungszimmer der BH Schärding  
 

 

Zur Terminkoordination wird um eine rechtzeitige 

vorherige Anmeldung bei Frau Dr. Elisabeth Lancaster, 

Hauptgebäude, II. Stock, Zimmer H 203 oder 

telefonisch unter der Nummer 07712/3105-DW 70430 

oder DW 70422 (Johanna Schlosser) ersucht. 
 

Sprechtage 
 

¶ Amtstage der Notarin Mag. Nina Zauner 
 

Donnerstag, 16. Oktober 2025 

Donnerstag, 20. November 2025 

Donnerstag, 18. Dezember 2025 

 

jeweils von 16:00 ï 17:00 Uhr im 

Besprechungsraum des Gemeindeamtes 
 

¶ Pensionsversicherungsanstalt 

 
nach Terminvereinbarung 

Tel.: 05 03 03 36 170 

Internet: www.pensionsversicherung.at 
 

¶ Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen  
 

Dienstag, 21. Oktober 2025 

Dienstag, 18. November 2025 

Dienstag, 09. Dezember 2025 
 

jeweils von 8:00 ï 12:00 Uhr in der 

Landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschule 

Otterbach (St. Florian)  
 

-------------------------------------------------------------  

 

Dienstag, 14. Oktober 2025 

Dienstag, 04. November 2025 

Dienstag, 02. Dezember 2025 
 

jeweils von 8:00 ï 12:00 Uhr in der 

Wirtschaftskammer Schärding 
 

Gemeindebeitrag für mehrtägige Schulveranstaltungen 
 

Förderungsvoraussetzungen 
 

¶ Die Gemeindeförderung wird für die Teilnahme an 

mehrtägigen Schulveranstaltungen mit einer 

jeweils mindestens 2-tägigen Dauer gewährt, und 

zwar für: Sportwochen (Schikurse, usw.), Wien-

Aktionen, Schullandwochen, Projektwochen, 

Fremdsprachenwochen inkl. Schüleraustausch, 

Linzaktion der Volksschule, usw. 

¶ Der/Die teilnehmende Schüler/in muss zum 

Zeitpunkt der betreffenden Schulveranstaltungsteil-

nahme seinen/ihren Hauptwohnsitz in der Markt-

gemeinde Kopfing i.I. haben. 

¶ Die gegenständliche Förderungsaktion ist auf mehr-

tägige Schulveranstaltungen (siehe vorstehenden 

Absatz 1) in der Pflichtschulzeit des /der  

betreffenden Schülers/in beschränkt. 
 

Höhe des Gemeindebeitrages 
 

Der Gemeindebeitrag beträgt für jede Schulveranstalt-

ungsteilnahme im Sinne des vorstehenden Punktes wie 

folgt: 

Sockelbeitrag:  

Schulveranstaltungen (mind. 2-tägig):  EUR   6,00 

pro Tag/Schüler 

Steigerungsbetrag: 

Schulveranstaltungen (mind. 2-tägig):     EUR   6,00 

pro Tag/Schüler 
 

Der Steigerungsbetrag gebührt, wenn für den/die 

betreffende/n Schüler/in sowie für die betreffende 

Schulveranstaltung seitens des Landes O¥ ein ĂO¥ 

Familienzuschuss für Schulveranstaltungen 

(Schulveranstaltungshilfe) gemäß Beschluss der OÖ. 

Landesregierung vom 23.6.1997, in der jeweils gel-

tenden Fassung, gewährt wird. 
 

Auszahlung des Gemeindebeitrages 
 

Sockelbeitrag:  
 

o Für Schüler/innen, welche eine Pflichtschule in 

Kopfing i.I. besuchen: Die Auszahlung erfolgt 

seitens der Marktgemeinde Kopfing i.I. auf Grund 

einer Aufstellung der jeweiligen Schulleitung über 
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die an der jeweiligen mehrtägigen Schulveranstal-

tung teilnehmenden Schüler/-innen direkt an die 

Schulleitung bzw. auf das von dieser bekannt 

gegebene Bankkonto. 

Der gewährte Gemeindebeitrag ist sodann direkt 

vom jeweiligen Kursbeitrag des einzelnen Schülers 

durch die Schulleitung in Abzug zu bringen. 

o Für Schüler/innen welche eine auswärtige Schule 

besuchen: Die Auszahlung erfolgt seitens der 

Marktgemeinde Kopfing i.I. gegen Vorlage einer 

Schulbestätigung über die jeweilige Schul-

veranstaltungsteilnahme direkt an die Eltern bzw. an 

den Erziehungsberechtigten. 
 

Steigerungsbetrag: 
 

Die Auszahlung erfolgt seitens der Marktgemeinde 

Kopfing i.I. auf Grundlage eines vorzulegenden Nach-

weises ¿ber die Gewªhrung des ĂO¥ Familienzu-

schusses für Schulveranstaltungen (Schulver-

anstaltungshilfe)ñ durch das Land O¥ f¿r die 

jeweilige(n) Schulveranstaltung(en) direkt an die Eltern 

bzw. an den Erziehungsberechtigten. 
 

Silofoliensammlung vom Bezirksabfallverband 
 

 

Ausgabe Nr. 144 
 

Oktober 2025 

 

 

L A N D W I R T S C H A F T S F O L I E N - SAMMLUNG 
 

Dienstag, 21. Oktober 2025 

13:00-15:00 Uhr 

Parkplatz SPORTPLATZ 

Kopfing 
 

 

Silofolien aber auch Netze/Schnüre können kostenlos bei der Sammelstelle abgegeben werden. 

Die Abgabe im Altstoffsammelzentrum (ASZ) von Silofolien ist kostenpflichtig. Netze und Schnüre 

werden im ASZ nicht übernommen. 

 

Bitte beachten Sie, dass é 

¶ die Sammlung mittels LKW Kran erfolgt ï daher Folien und Netze/Schnüre getrennt 

voneinander anliefern! 

¶ die Folien trocken und besenrein sind! 

¶ Folien und Netze/Schnüre nur während der Sammelzeiten entgegengenommen werden, 

illegales Abladen vorher oder nachher wird zur Anzeige gebracht! 

¶ die Säcke für Netze und Schnüre bei den Sammelstellen ausgegeben werden! 

¶ die Abgabe der Silofolien in den ASZ kostenpflichtig ist! 

¶ Netze und Schnüre Restabfall sind und über die eigene Restabfalltonne entsorgt werden 

sollen! 

¶ diese Sammlung eine Serviceleistung Ihres Bezirksabfallverbandes ist ï  

www.umweltprofis.at 
 

 

Neue Amtstafel 
 

 

Beim Marktgemeindeamt wurde eine neue Amtstafel 

angebracht. Sie befindet sich am Gemeindeplatz an der 

Steinmauer bei der barrierefreien Aufgangsrampe. An 

der Amtstafel werden künftig wieder alle wichtigen 

Informationen zur öffentlichen Bekanntmachung 

angeschlagen.  

Gleichzeitig sind diese Informationen auch auf der 

Gemeindehomepage 

www.kopfing.at/Bürgerservice/Amtstafel zu finden. 

http://www.umweltprofis.at/
www.kopfing.at/Bürgerservice/Amtstafel
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Beseitigung von Sichteinschränkungen u. Überhang bei Straßen und Gehsteigen 
 

Bäume und Sträucher sind aus unserem Orts- und 

Landschaftsbild nicht wegzudenken - egal ob als 

Wald, Obstbaum, Zierstrauch oder Hecke im Garten. 

Bei der Pflanzung und Pflege von Bäumen und 

Sträuchern entlang von Gemeindestraßen, 

Güterwegen und Gehsteigen ist aber darauf zu 

achten, dass keine Beeinträchtigung der 

Verkehrssicherheit bzw. der Verkehrsteilnehmer 

eintritt. Oft ragen Äste von Sträuchern und 

Bäumen von Privatgrundstücken viel zu weit in 

den freizuhaltenden Lichtraum der Straßen und 

Gehsteige. Sie sind daher unbedingt zeitgerecht vom 

Grundeigentümer zurückzuschneiden bzw. gänzlich 

zu entfernen. Zu berücksichtigen ist dabei auch die 

zusätzliche Schneelast im Winter. Im Straßenrecht 

gibt es dazu folgende Bestimmungen:  

 

Freihaltung Lichtraumprofil  

Bäume, Sträucher und Hecken entlang von öffent-

lichen Straßen und Gehsteigen sind immer so 

zurückzuschneiden, dass Straßenbenützer nicht 

gefährdet oder beeinträchtigt werden. Das sogenannte 

ĂLichtraumprofilñ muss unbedingt freigehalten 

werden. 

 

Das Regelprofil umfasst links und rechts der Fahrbahn 

das öffentliche Gut bis zur Grundgrenze, mindestens 

aber 60 cm, gemessen vom Fahrbahnrand. Die Höhe 

des Lichtraumprofils beträgt 4,5 m (senkrecht). Bei 

Gehsteigen reduziert sich das Lichtraumprofil auf eine 

Höhe von 2,5 m.  Seitlich hat eine Freihaltung bzw. 

ein Rückschnitt jedenfalls bis zur gesamten Breite 

des Gehsteiges zu erfolgen.  

 

Ausreichende Sichtweite 

Bei Straßenkreuzungen und privaten Einfahrten sind 

Bäume, Sträucher, Hecken etc. so zu pflanzen und 

zurückzuschneiden, dass eine ausreichende Sichtweite 

erhalten bleibt. Die seitliche Mindest-Sichtweite 

beträgt bei Freilandstraßen 175 m und im Ortsgebiet 

55 m. Tritt ein Schadensfall im Zusammenhang mit 

einer eingeschränkten Sichtweite ein, kann auch 

der Grundbesitzer zu Schadenersatz herangezogen 

werden.  

 

Nehmen Sie daher in Ihrem eigenen Interesse zeit-

gerecht einen entsprechenden Rückschnitt vor und 

helfen Sie mit, die Straßen und Gehwege in der 

Gemeinde sicher zu gestalten. 
 

 

 
 

Sollten starke Beeinträchtigungen durch herein-

hängende Äste und Sträucher entlang der Straßen und 

Gehsteige bestehen - vor allem für den Einsatz der 

Winterdienstfahrzeuge - und erfolgt keine Beseiti-

gung durch den Grundbesitzer, so wird von der 

Marktgemeinde Kopfing i.I. die Entfernung des 

Bewuchses auf Kosten des Grundbesitzers 

veranlasst. 

 

Sollte jemand als Grundstücksbesitzer nicht die 

Möglichkeit oder Fähigkeit zur eigenen Entfernung 

von Überhang haben, so bieten folgende Firmen in 

Kopfing Freischneidarbeiten mit maschinellen 

Geräten auch entlang von Gemeindestraßen und 

Güterwegen an:   

 

Fa. Grömer Christian, Baggerungen,  0680 1262 312 

Fa. Jell Daniel, Landschaftspflege,  0680 1274 157 

Fa. Leitner Manuel, Baggerungen,  0664 1023 076 
 

 

Ortswasserprüfbericht 2025 

 
Die Firma Agrolab Austria GmbH führte gemäß 

Trinkwasserverordnung am 01.07.2025 eine chemisch-

technische und mikrobiologische Wasseruntersuchung 

des Ortswassers durch.  

 

Der Wasserprüfbericht kann auf der Homepage der  

Marktgemeinde Kopfing (www.kopfing.at) unter dem 

Bereich ĂB¿rgerservice ï Ortswasserpr¿fberichtñ ein-

gesehen werden.  

 

Weiters liegt dieser auch im Marktgemeindeamt zur 

Einsichtnahme auf. 

 

http://www.kopfing.at/
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Winterdienstinformation / Schnee- und Streupflicht 
 
 

Wie alle Jahre wieder steht in absehbarer Zeit der 

Winter vor der Tür. Um einen möglichst reibungslosen 

Winterdienst sicherstellen zu können, ist es 

erforderlich, neben einem gut organisierten Räum- und 

Streudienst, der in Kopfing von der Fa. Manuel Leitner 

und vom Maschinenring-Service durchgeführt wird, 

auch auf einige wichtige Punkte im Privatbereich auf-

merksam zu machen: 

 

Gemäß § 93 (1) der Straßenverkehrsordnung haben die 

Eigentümer von Liegenschaften in Ortsgebieten dafür 

zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaft in einer 

Entfernung von nicht mehr als drei Meter vorhandenen, 

dem öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 

Gehwege, einschließlich der in ihrem Zuge befind-

lichen Stiegenanlagen entlang der ganzen Liegen-

schaft, in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, von Schnee und 

Verunreinigungen gesäubert sowie bei Schnee und 

Glatteis bestreut sind. 

 

Ist kein Gehsteig oder Gehweg vorhanden, so ist der 

Straßenrand in der Breite von einem Meter zu 

säubern und zu bestreuen. Ausgenommen von dieser 

Verpflichtung sind die Eigentümer von unverbauten, 

land- und forstwirtschaftlich genutzten Liegenschaften.  

Die Schneeräumungspflicht umfasst auch die Abfuhr 

der Schneeanhäufungen und zwar nicht nur des 

witterungsbedingt dort liegenden Schnees, sondern 

auch des durch einen Schneepflug des Winterdienstes 

auf den Gehsteig verbrachten Schnees. 

 

Wenn nun die Gemeinde fallweise auch Schneeräum-

arbeiten auf Gehsteigen oder Gehwegen entlang 

schneeräum- und streuverpflichteter privater Liegen-

schaften durchführt, bedeutet dies keinesfalls, dass die 

Liegenschaftsbesitzer von ihrer Verpflichtung zum 

Schneeräumen und Streuen sowie von der Haftung 

entbunden sind. 

 

Das Land OÖ. gibt den Gemeinden, die ihren 

finanziellen Haushalt nicht ausgleichen können 

außerdem die Vorgabe, dass eine Schneeräumung 

von Gehsteigen und Privatstraßen durch die 

Gemeinden einzustellen ist. Daher wird es im 

kommenden Winter auch in Kopfing wieder zu einer 

Einschränkung bei der Gehsteigräumung mit dem 

Kleintraktor durch die Marktgemeinde kommen. 
 

 
 

Des Weiteren sind die Eigentümer von Grundstücken 

verpflichtet, die Ablagerung des im Zuge der Schnee-

räumung von der Straße entlang ihrer Grundstücke 

entfernten Schneeräumgutes auf ihrem Grund zu 

dulden.  

 

Hingewiesen wird darauf, dass Schnee von Privat-

flächen nicht auf bereits geräumte und gestreute Straßen 

abgelagert werden darf. Auf mögliche Straffolgen bzw. 

Haftungsfolgen im Zuge etwaiger Unfälle, die auf diese 

privaten Schneeablagerungen sowie Straßenglätte 

zurückzuführen sind, wird besonders hingewiesen und 

daher um deren Unterlassung ersucht. 

 

Für die Durchführung des Winterdienstes hat der 

Gemeinderat Kopfing entsprechende Richtlinien  be-

schlossen, zu deren Einhaltung das Land OÖ. die 

Gemeinden aus Kostengründen ebenfalls besonders 

aufgefordert hat. 

 

Für Gemeindestraßen und Güterwege gelten dabei 

einfachere Bestimmungen als gegenüber Hauptver-

kehrsverbindungen im Hinblick auf die mögliche 

Schneehöhe auf der Fahrbahn sowie über den Durch-

führungszeitraum des Winterdienstes.  

 
Es wird um Verständnis ersucht, dass aufgrund des 

großen Straßennetzes bei Schneefall die Räumfahr-

zeuge nicht gleichzeitig überall sein können, denn ein 

Umlauf dauert pro Räumfahrzeug ungefähr vier bis fünf 

Stunden. Mit etwas gegenseitigem Verständnis, ent-

sprechend guter Winterausrüstung am Fahrzeug 

sowie angepasster Fahrweise und Eigenverant-

wortung wird auch der kommende Winter wieder für 

uns alle zu meistern sein. 
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Freie Wohnungen in Kopfing 
 

Geschätzte Gemeindebevölkerung! 
 

Neubau Mietwohnungen | Mietkauf möglich: 
 

Wie Sie vermutlich schon 

aus diversen regionalen 

Medien erfahren haben 

oder sich vor Ort bereits 

selbst überzeugen konnten, 

wurde mit den Bauarbeiten in der Sportplatzstraße für 

die Schaffung von 18 neuen Mietwohnungen (mit 

Tiefgaragenparkplatz) der gemeinnützigen Wohnungs- 

und Siedlungsgenossenschaft Familie in Linz bereits 

gestartet.  
 

Es werden (3) Zweiraumwohnungen, (12) Dreiraum-

wohnungen und (3) Vierraumwohnungen mit einer 

Wohnfläche zwischen 48 m² und 83 m² auf drei 

Geschossen angeboten. Im Herbst 2026 soll ein 

Wohnungsbezug möglich sein.  
 

Detailinformationen finden Sie auf der Homepage: 

https://www.familie-linz.at/de/projekte/ oder 

www.kopfing.at.  

 
Mietwohnungen | Betreubares Wohnen | Sportplatz-

straße 166: 
 

Derzeit sind zwei betreubare Wohnungen (Nr. 7 und Nr. 

8) frei.  

Die Wohnungsgrößen betragen 54 m². 

 
Mietwohnungen | Generationenwohnen | Sportplatz-

straße 167: 
 

In der Generationen-Mietwohnanlage sind derzeit vier 

Wohnungen frei: 
 

EG:      Wohnung 02 mit 42 m² + Gartenfläche 

EG:      Wohnung 04 mit 35 m² + Gartenfläche 

1. OG:  Wohnung 06 mit 42 m² + Gartenfläche 

2. OG:  Wohnung 16 mit 53 m² + Balkon 

 
Weitere Informationen erhalten Sie in der Bürger-

servicestelle des Gemeindeamtes und es ist dort auch 

eine (Vor-)Anmeldung möglich. 
 

Elektronische Zustellung durch die Gemeinde 
 

Die Marktgemeinde Kopfing im Innkreis setzt einen 

weiteren Schritt zur Verwaltungsmodernisierung und 

bietet das kostenlose Service der ĂDualen Zustellungñ 

an. Duale Zustellung bedeutet, dass Schriftstücke der 

Gemeinde entweder in Ihren Elektronischen Postkorb, 

per E-Mail oder, wie bisher, postalisch verschickt 

werden. 
 

Die elektronische Zustellung spart nicht nur Geld und 

Zeit, sondern entlastet auch die Umwelt. 

In der ersten Phase wurde die Bauamtsverwaltung auf 

Duale Zustellung umgestellt. Nachdem sich dieses 

Zustellsystem sehr gut bewährt, soll nun auch die 

Finanzverwaltung / Buchhaltung auf Duale Zustellung 

umgestellt werden.  

 

Wie funktioniert die ĂDuale Zustellungñ? 
 

Die elektronische Zu-

stellung erfolgt über 

den von der Gemeinde 

beauftragten Dienst-

leister ĂBriefButlerñ 

und ermöglicht den 

gesamten Versand-

prozess ohne Medienbruch. Digital erstellte Dokumente 

werden direkt elektronisch rechtsgültig zugestellt. Ist  

der Empfänger auf elektronischem Weg nicht 

erreichbar, werden selbstständig und voll automatisiert 

Druck, Kuvertierung und postalischer Versand ein-

geleitet. 
 

¶ Wenn Sie über die ID Austria verfügen und in 

der App ĂDigitales Amtñ den Elektronischen 

Postkorb aktiviert haben, werden Ihnen die 

Schriftstücke der Gemeinde automatisch dort 

zugestellt. 

¶ Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse 

bekanntgeben, erhalten Sie per E-Mail einen 

Link und Sie können die Schriftstücke damit 

ganz einfach abrufen.  

Wichtig: Bitte teilen Sie uns eine Änderung 

Ihrer E-Mail-Adresse unbedingt gleich mit! 

¶ All jene, die uns keine E-Mail-Adresse 

bekanntgeben, bekommen die Schriftstücke der 

Gemeinde weiterhin wie gewohnt in 

Papierform. 
 

Was ist zu tun? 

 

¶ Wenn Sie bereits Ihren Elektronischen Post-

korb nutzen, ist keine weitere Meldung an uns 

erforderlich. 

¶ Für die Zustellung per E-Mail ist das 

Einverständnis des Empfängers notwendig. 

Schicken Sie dazu einfach ein formloses E-

Mail mit Ihrem Namen, Ihrer Anschrift, Ihrer 

E-Mail-Adresse und dem Text: ĂJA, ich mºchte 

https://www.familie-linz.at/de/projekte/
http://www.kopfing.at/
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Schriftstücke der Gemeinde elektronisch 

erhaltenñ an: gemeinde@kopfing.ooe.gv.at. 

¶ Oder Sie füllen die abgedruckte Zu-

stimmungserklärung aus und übermitteln diese 

der Gemeinde. Sie können auch das Online-

Formular auf unserer Homepage 

www.kopfing.at/Buergerservice, verwenden. 
 

 

 

Die elektronische Zustellung ist und bleibt für die 

Bürger kostenlos. Ihr Einverständnis kann von Ihnen  

jederzeit widerrufen werden.  
 

Wir laden Sie ein, von der Möglichkeit des 

elektronischen Empfanges Gebrauch zu machen.  

Sie nutzen damit nicht nur ein zeitgemäßes und 

kostenloses Service, auch Ihre Schriftstücke stehen 

jederzeit bequem elektronisch zur Verfügung und Sie 

entlasten dadurch unsere Umwelt.  
 

Für weitere Fragen stehen die Bediensteten der 

Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. 
 

 

             
 

Kopfing im Innkreis  
_____________________________  

 

Zustimmungserklärung  
 

 

Ich willige ein, dass meine Daten 
 

Vorname:  

Nachname:  

Adresse:  

E-Mail:  

Telefon:  

 

zum Zwecke (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

ἦ   des elektronischen Schriftverkehrs 

ἦ Kontaktaufnahme durch die Gemeinde 

ἦ Veranstaltungsinformationen 

 

von der Marktgemeinde Kopfing im Innkreis verarbeitet werden. 

 
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen per E-Mail an: gemeinde@kopfing.ooe.gv.at widerrufen werden. Die 

Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Weiterführende Informationen zum 

Datenschutz finden Sie auf unserer Website: www.kopfing.at/Web/Datenschutz. 

 

 
 

 

_________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

  

 

 

Marktgemeinde Kopfing im Innkreis | Hauptstraße 95, 4794 Kopfing im Innkreis 

(+43) 7763 2205 | www.kopfing.at | gemeinde@kopfing.ooe.gv.at 

mailto:gemeinde@kopfing.ooe.gv.at
http://www.kopfing.at/Buergerservice
mailto:gemeinde@kopfing.ooe.gv.at
http://www.kopfing.at/Web/Datenschutz
http://www.kopfing.at/
mailto:gemeinde@kopfing.ooe.gv.at
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Weitere Informationen 
 

 

Stammtisch STTZRB ï Spende an das Kulturhaus 
 

Bericht- und Fotofreigabe: Stammtisch zur rosan Blunzn 
 

 
 

 

Was ist besser, als einfach nur ĂDankeñ zu sagen, 

dachte sich der Stammtisch STTZRB in Kopfing? 

Richtig, eine Spende!  

Der Stammtisch STTZRB überreichte an Konsulentin 

Brigitte Ruhland und Obfrau Stellv. Katrin Hauser 

eine Spende von 1000 Euro und bedankte sich beim 

Verein Kulturzeit für das Platzl für den Maibaum in 

den letzten Jahren.  

Der Maibaum wird jedes Jahr im Kulturpark 

aufgestellt und thront über dem Park. ĂOhne diesen 

schönen Standort im Kulturpark würde der Maibaum 

nur halb so hoch in den Himmel ragenñ, meinen die 

Stammtischmitglieder und sagen daher DANKE! 

 

L(i)ebenswertes Kopfing - ĂSternenpfad der Fantasieñ feierlich erºffnet 
 

Bericht- und Fotofreigabe: Hannah Selle und Julia Plank 
 

Anfang Juli wurde in 

Kopfing der ĂSternenpfad 

der Fantasieñ eröffnet ï 

ein Projekt, das vom 

Verein L(i)ebenswertes 

Kopfing initiiert und 

umgesetzt wurde. Ziel war 

es nicht nur, einen 

besonderen Märchenweg 

zu gestalten, sondern auch 

das soziale Miteinander zu stärken. 
 

Drei verschiedene Wege laden nun mit jeweils vier 

liebevoll gestalteten Stationen zum Staunen, 

Verweilen und Träumen ein. Auf den Tafeln entlang 

der Strecken finden Besucher Märchen und Sagen, die 

von den Kindern der Volks- und Mittelschule, den 

Kindergartenkindern sowie von den Gästen der 

Tagesbetreuung in Kopfing fantasievoll gestaltet 

wurden.  
 

Ausgangspunkt aller drei Wege ist die Bücherzelle im 

Ortszentrum von Kopfing. Hier finden Besucher das 

begleitende, kostenlose Heft, in dem alle am Weg 

vorkommenden Märchen, Sagen sowie Weg-

beschreibungen und einige Lieder gesammelt wurden. 
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Ein großes Dankeschön 

 

Ohne die tatkräftige Unterstützung vieler freiwilliger 

Helfer sowie zahlreicher Firmen wäre die Umsetzung 

dieses besonderen Projekts nicht möglich gewesen. 

Der Verein L(i)ebenswertes Kopfing möchte sich 

daher herzlich bei allen bedanken, die durch ihren 

Einsatz, ihre Kreativität oder ihre materielle Unter-

stützung den ĂKopfinger Sternenpfad der Fantasieñ 

Wirklichkeit werden ließen. Besonderer Dank gilt 

folgenden Personen/Firmen: Glas Franz (holz-glas 

GmbH), Wasner Anita (Touch of Beauty), Danninger 

Alois, Drexler Tobias, Mayrhuber Bernd (Mayrhuber 

Montage), Tischlerei Klostermann, Moises Andreas, 

Maier Christoph, Mayrhuber Martin und allen 

weiteren Unterstützern. 

 

 
 

Für die gute 

Zusammenarbeit 

möchten wir uns bei 

Frau Theresia Kainz, 

Direktorin der Volks- 

und Mittelschule 

Kopfing bedanken. 

Ebenso danken wir 

dem gesamten Lehr-

personal und allen 

Schülerinnen und 

Schülern, die mit 

großem Engagement 

mitgearbeitet haben.  

Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Team des 

Pfarrcaritas-Kindergartens Kopfings sowie an alle 

Kinder, die ihre Kreativität eingebracht haben. 

 
 

Nicht zuletzt bedanken wir uns beim Team der 

Senioren-Tagesbetreuung Kopfing und deren Tages-

gästen, die ebenfalls zur Entstehung des Sternenpfades 

beigetragen haben. 
 

 
 

Im dazugehörigen Heft wartet außerdem ein kleines 

Rätsel auf die Besucher. 

Wer es löst, erhält ein 

Lösungswort. Mit diesem 

kann man sich beim 

Kirchenwirt, Ungerwirt, 

bei der Mostschänke Hof-

stätter oder am Ge-

meindeamt eine kleine 

Überraschung abholen. 

Danke auch dafür! Wir 

wünschen allen Besu-

chern viel Freude beim 

Entdecken des ĂKopfinger Sternenpfad der Fantasieñ! 
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Landjugend Kopfing 
 

Bericht- und Fotofreigabe: LJ Kopfing 
 

ELJOT Festival 26.07.2025 
 

Die Landjugend Oberösterreich veranstaltete dieses 

Jahr das ELJOT-Festival am 26.07. am Woodstock 

Gelände (Leitner Gut). Eingeladen waren alle 

ĂLandjugendlichenñ aus Oberösterreich und ganz 

Österreich. Natürlich ließen wir uns das nicht 

entgehen. 
 

 
 

 
 

Landjugendausflug nach Riva del Garda 
 

Vom 1. bis zum 3. August 2025 unternahm unsere 

Landjugend einen Ausflug nach Riva del Garda, am 

wunderschönen Gardasee. 
 

Nach der Ankunft in Riva del Garda ließen wir den 

ersten Tag ganz entspannt angehen, da uns das Wetter 

leider nicht so in unsere Karten spielte. Jedoch gab es 

am Nachmittag ein paar Sonnenstunden, die wir 

gemeinsam am Pool verbrachten. Der Abend klang in 

gemütlicher Runde aus. 
 

Am Samstag stand eine Bootstour über den Gardasee 

am Programm. Unser erstes Ziel war Limone, wo wir  

Zeit hatten, die schöne 

Stadt zu erkunden. 

Trotz des anhaltenden 

Regens ließen wir uns 

den Vormittag nicht 

vermiesen. Danach 

ging es weiter nach 

Malcesine, wo wir 

gemeinsam zu Mittag 

aßen und die 

italienische Küche ge-

nossen. Am Nach-

mittag brachte uns der 

Bus zurück nach Riva, wo wir erneut die Gelegenheit 

zum Baden nutzten. Auch diesen Abend ließen wir 

entspannt ausklingen. 
 

Am Sonntagmorgen stärkten wir uns beim Frühstück, 

bevor wir die Heimreise mit vielen schönen 

Erinnerungen im Gepäck antraten. 
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Landjugendgrillen 15.08.2025 

 

Dieses Jahr veranstalteten wir wieder ein 

Landjugendgrillen. Wir trafen uns am frühen 

Nachmittag und genossen das schöne Wetter und die 

warmen Temperaturen. 

Ein paar von uns trauten sich sogar noch ins Wasser. 

 
 

900 Jahre Grafendorf - 650 Jahre bayerisch, 250 Jahre österreichisch 
 

Bericht- und Fotofreigabe: Kons. Johann Klaffenböck und Johann Schmidbauer 
 

Kopfing feierte heuer 

seine erste urkund-

liche Erwähnung vor 

900 Jahren, was aus 

einer Urkunde des 

Stiftes St. Nikola/ 

Passau hervorgeht. In 

einer weiteren Ur-

kunde desselben Stiftes 

wird in der Zeit von 

1120 bis 1130 auch die Ortschaft Grafendorf erwähnt. 
 

In einer Urkunde des Klosters Formbach (auch 

Vornbach) am Inn wird in einem Tauschvertrag 

zwischen dem Erzbischof Chunrad von Salzburg und 

dem Abt des Klosters Formbach im Jahr 1125 

berichtet und Engilsalchon von Grafendorf als Zeuge 

genannt. In diesem Tauschvertrag gibt Abt Wirat von 

Formbach für den Zehent der Pfarre Neukirchen (am 

Walde) mehrere Güter (OÖ. UB II, Seite 168 CXII). 
 

In den darauffolgenden 150 Jahren werden in 

verschiedenen Urkunden, die hauptsächlich mit den 

Besitzern der Burg Vichtenstein zusammenhängen, 

Ministeralen von Grafendorf als Zeugen angeführt, 

z.B. Heinrich von Grafendorf (Begriffsklärung: 

Ministeralen oder Ministerialen waren unfreie 

Dienstleute, die als Ratgeber, Gutsverwalter etc. 

eingesetzt wurden). 
 

Die heute durch Grafendorf führende Straße bestand 

schon zur Römerzeit und galt als Verbindung 

zwischen Wels (Ovilava) und Passau (Castra Batava).  

Bis 1779 stellte dieser Straßenverlauf in Grafendorf 

die Landesgrenze zwischen Bayern und Österreich 

dar. Heute ist sie die Grenze zwischen den beiden 

Gemeinden Kopfing und St. Aegidi. 
 

Die erste urkundliche Erwähnung der Ortschaft 

Grafendorf vor 900 Jahren war der Grund zu einer 

gemeinsamen Feier vor Ort am 24. Mai 2025. Dazu 

waren die aktuellen und ehemaligen Bewohner sowie 

die angrenzende Nachbarschaft geladen. Der 

Einladung in die Halle der Familie Kaufmann folgten 

etwa 150 Personen. Nach einem kleinen, historischen 

Streifzug durch die Geschichte der Ortschaft - geführt 

von Konsulent Johann Klaffenböck - kam es zu einem 

gemütlichen Beisammensein mit interessanten 

Gesprächsinhalten und dem Austausch von gemein-

samen Erinnerungen. 
 

Nachdem die Ortschaft Ăpolitisch getrenntñ ist, kam es 

naturgemäß zu einem Stelldichein beider Bürger-

meister, Bernhard Schasching (Kopfing) und Klaus 

Paminger (St. Aegidi). 
 

 
Bgm. Klaus Paminger (St. Ägidi), Thomas Kaufmann und Bgm. 

Bernhard Schasching (Kopfing) 
 

Die Besucher freuten sich über eine gelungene 

Veranstaltung, bei der auch für das leibliche Wohl 

bestens gesorgt war. Im Namen derer bedanken wir 

uns beim Organisations-

team, das sich aus 

Gerlinde Scheuringer, 

Hans Zahlberger und 

Thomas Kaufmann 

zusammensetzte, sehr 

herzlich. 
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Rauchfangkehrerinfo ï Wiederkehrende Überprüfung von Feuerungsanlagen 
 

Bericht- und Fotofreigabe: EVW KG 
 

Wiederkehrende Überprüfung von Feuerungs-

anlagen 
 

Laut Luftreinhalte- und Energietechnikgesetz § 25 

sind Feuerungsanlagen wiederkehrend auf die 

Einhaltung der Sicherheits- und Umweltschutz-

vorschriften zu überprüfen. Der Verfügungs-

berechtigte (Eigentümer) ist verpflichtet, diese zu 

veranlassen. Wir als Ihr zuständiger Rauchfangkehrer 

bieten Ihnen an, diese Überprüfung für Sie zu 

erledigen. Sollte diese Überprüfung bereits 

durchgeführt worden sein, ersuchen wir Sie, uns die 

Prüfbefunde im Zuge der Beschau vorzulegen. 
 

Was wird überprüft (gesetzlich verpflichtend)? 
 

Feuerungsanlagen: Feuerstätten, Verbindungsstücke 

und Brennstofflagerung 
 

¶ Überprüfung von Sicherheitsvorschriften 

(Explosions-, Brand-, und Wärmeschutz) und 

Überprüfung der Umweltschutzvorschriften 

(Emissionsgrenzwerte, Mindestwirkungs-

grade) vorhandene Prüfberichte von 

ermächtigten Prüforganen (Prüfernummer) 

bitte bereithalten! 

¶ Aufstellungsraum/Heizraum 

¶ Brennbare Materialien im Bereich der Feuer-

stätte 

¶ Verbrennungsluftführung 

¶ Brennstofflagerraum, Lagerbehälter 

 

Mit der Kontrolle der Prüfbefunde und der benützten 

Feuerungsanlagen wird mit Jänner 2026 im gesamten 

Gemeindegebiet Kopfing begonnen. 

 

Die Überprüfung wird grundsätzlich straßen- und 

gebietsweise ohne Terminvereinbarung und wenn 

möglich im Zuge der Kehrung durchgeführt. Sollten 

wir Sie nicht antreffen, werden Sie schriftlich oder 

telefonisch kontaktiert. 

 

Terminvereinbarungen sind bei Ihrem zuständigen 

Rauchfangkehrer möglich unter: 

 

Ihr Rauchfangkehrer ï EVW KG 

Öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer 

4792 Münzkirchen, Danrather Straße 2 

Tel.: +43 676 / 845 895 630 

Mail: info@ihr-rauchfangkehrer.at 

www.ihr-rauchfangkehrer.at 

 
 

 

Betrachten Sie diese 

Überprüfung als Hilfe für 

Maßnahmen im Sinne des 

Umweltschutzes, zur Luft-

reinhaltung und zum Energie-

sparen. Der vorbeugende Brand-

schutz dient zum Schutz von 

Leben und Eigentum. 
 

Ihr öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer. 
 

 

 

Tarife (alle Preise inkl. MwSt.): 

Feuerstätte (Leistung) 
 

<15 kW    ú 19,50,- 

15-50 kW    ú 25,90,- 

>50-120 kW    ú 34,50,- 

>120-300 kW    ú 69,00,- 

>300-1000 kW    ú 81,00,- 

>1000 kW    ú131,00,- 
 

Objekttarif    ú 15,60,- 
 

OÖ Familienkarte ï aktuelle Highlights 
 

Bericht- und Fotofreigabe: Land OÖ 
 

Tolle Aktionen mit der OÖ Familienkarte 

 

Damit Sie auch in Ihrer Freizeit viel mit Ihrer Familie 

unternehmen können, bieten die OÖ Familienkarte 

und ihre Kooperationspartner das ganze Jahr über tolle 

Veranstaltungen zu erschwinglichen Preisen. 
 

Weitere Informationen zu den Highlights und der 

Familienkarte OÖ unter: 

 

https://www.familienkarte.at/de/familienkarte/ooefa

milienkarte/highlights.html 

 

 

 
 

 

http://www.ihr-rauchfangkehrer.at/
https://www.familienkarte.at/de/familienkarte/ooefamilienkarte/highlights.html
https://www.familienkarte.at/de/familienkarte/ooefamilienkarte/highlights.html


Kopfinger Gemeindezeitung   |   Folge 261   |   Oktober 2025 Seite  

 

16 

Österreichisches Rotes Kreuz - Rettungssanitäterausbildung 
 

Bericht- und Fotofreigabe: OÖ Rotes Kreuz 
 

 
 

Öffentliche Bücherei ï ĂReadvolutionñ 
 

Bericht- und Fotofreigabe: Anne Lautner 
 

 

In der Bücherei Kopfing beginnt ein neues Kapitel für 

alle Bücherfreunde: 

 

ĂReadvolution, verliebt in das Lesen" ï dein 

Buchclub. 

 

Für alle Lesebegeisterten ab 16 Jahren. 

 

Bei unserem Buchclub geht es um Lesen, Austausch 

und Gemeinschaft.  

Gemeinsam werden Bücher vorgestellt, Lieblings-

geschichten geteilt und interessante Diskussionen 

geführt. 

 

Das erste Treffen findet am Freitag, 14. November 

2025, um 19:30 Uhr in der Bücherei Kopfing statt. 

 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung! 
 

 

Anmeldung unter: kopfing@bibliotheken.at 

      0676/3092057 (Maria Dichtl) 

      0660/2931032 (Anne Lautner) 

 

mailto:kopfing@bibliotheken.at
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Jubilªumsfest Ă900 Jahre Kopfingñ 

 

Fotofreigabe: Kranninger Markus 

 

Alle Fotos finden Sie auf der Homepage der Marktgemeinde Kopfing 

https://www.kopfing.at/Unser_Kopfing/Fotogalerie 
 

Auf- und Abbau 
 

 
 

 
 

 

https://www.kopfing.at/Unser_Kopfing/Fotogalerie


Kopfinger Gemeindezeitung   |   Folge 261   |   Oktober 2025 Seite  

 

18 

Freitag ï Kabarettabend mit  Gernot Kulis  
 

 
 

Samstag - Generationenklassentreffen 
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Sonntag ï Festzug &  Festmesse 
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Sonntag - Platzlsingen 
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Donauregion ï Wandern verbindet 
 

Bericht- und Fotofreigabe: Donauregion OÖ 
 

 
 

Landesjagdverband ï Herbstbeginn im Revier 
 

Bericht- und Fotofreigabe:OÖ Landesjagdverband 
 

Warum die Herbst-Rehjagd schon im August startet 
 

Während viele Oberösterreicherinnen und Ober-

österreicher noch den Sommer genießen, begann für 

die heimischen Jägerinnen und Jäger mit dem 16. 

August eine besonders verantwortungsvolle Phase: die 

Herbstbejagung des Rehwildes. 

Was für Außenstehende überraschend früh wirken 

mag, folgt klaren Regeln ï und dient dem Erhalt 

gesunder Wildbestände sowie dem Schutz unserer 

Wälder. 
 

Gesetzliche Grundlage ï mehr als nur eine Pflicht 
 

Das Jagdgesetz schreibt vor, dass Rehwildbestände 

durch einen sogenannten Abschussplan reguliert 

werden. Für jedes Jagdgebiet wird jährlich festgelegt, 

wie viele Stücke zu erlegen sind ï aufgeteilt nach 

Altersklassen und Geschlecht. Eine Besonderheit  

dieser Zeit: Die Bejagung von Rehgeißen und ihren 

Kitzen ist nicht nur erlaubt, sondern in vielen Revieren 

auch gesetzlich verpflichtend, um den Plan zu er-

füllen. 

Bleiben die Bestände nämlich zu hoch, kann sich der 

Wald nicht ausreichend verjüngen. Junge Bäume 

werden verbissen, was langfristig die Vielfalt unserer 

Wälder gefährdet. Wildtiermanagement ist also auch 

Waldschutz. 
 

Verantwortung statt ĂQuote erf¿llenñ 
 

Die Jagd auf weibliches Rehwild und Kitze erfordert 

größte Sorgfalt. Es geht nicht um ein bloßes Erfüllen 

einer Zahl, sondern um präzises Ansprechen, also ums 

Beobachten und um Jagdethik. Eine Geiß darf niemals 

erlegt werden, wenn unklar ist, ob sie noch von ihr 

abhängige Kitze führt. Ebenso muss beim Kitzerlegen 

sichergestellt sein, dass es weidgerecht geschieht ï mit 


